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A.Zl. 004-01N/15        Bürserberg, 01.04.2015 
 
 

NIEDERSCHRIFT  
der 

 
1. öffentlichen Sitzung der  

 
GEMEINDEVERTRETUNG Bürserberg 

(konstituierende – Sitzung) 
 

Sitzungs-Tag 
 

Mittwoch, den 1. April. 2015 
 

Sitzungs-Ort 
Gemeindeamt Bürserberg 

 
 

Beginn der Sitzung:  20.00 Uhr   Ende der Sitzung: 20.25 Uhr 
 
 
 
Anwesende Gemeindevertreter: 

1. Bgm. Plaickner Fridolin, Matin 52, 6707 Bürserberg; 
2. Vzbgm. Wehinger Ernst, Ausserberg 72, 6707 Bürserberg;   
3. GV. Maurer Ulfried, Tschengla 24, 6707 Bürserberg;  
4. GR. Schwald Gerold, Matin 8, 6707 Bürserberg;  
5. GV. Fritsche Fidel, Tschapina 26, 6707 Bürserberg; 
6. GV. Loretz Johann, Baumgarten 30, 6707 Bürserberg;  
7. GV. Zechner Marco, Ausserberg 50, 6707 Bürserberg; 
8. GV. Postai Josef, Matin 19, 6707 Bürserberg;   
9. GV. Morscher Mariana, Matin 36, 6707 Bürserberg; 
10. GV. Pfeiffer Matthias, Boden 26, 6707 Bürserberg;  
11. GV. Vollstuber Dietmar, Ausserberg 42, 6707 Bürserberg; 
12. GV. Fritsche Karl, Boden 36, 6707 Bürserberg; 

 
Abwesende Gemeindevertreter/Ersatzleute: 
 
 
 
 
 
Schriftführer: 
Gde. Sekr. Wolfgang Tomaselli 
 
 
 
 
 
 
  



TAGESORDNUNG 
 

1. Angelobung der Gemeindevertreter (§ 37 Abs. 1 GG.) 

2. Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 55 GG.) 

3. Wahl des Bürgermeisters (§ 61 Abs. 1 GG) 

4. Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 56 GG) 

5. Wahl des Vizebürgermeisters (§ 62 Abs. 1 GG) 

6. Allfälliges (§ 41 Abs. 4 GG) 
 

Beschlüsse 
  
 
Der Vorsitzende Bgm. Plaickner Fridolin eröffnet um 20.00 Uhr im Gemeindeamt Bürserberg die 
gegenständliche Gemeindevertretungssitzung, begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter und 
macht die Feststellung, dass die Gemeindevertreter ordnungsgemäß einberufen wurden und die 
erforderliche Beschlussfähigkeit gegeben ist. Im Übrigen wird noch auf § 43 u. § 46 GG.  
hingewiesen. 
 
 
1. Die Gemeindevertreter legen vor dem Leiter der Gemeindewahlbehörde, gemeinsam das 

Gelöbnis gem. § 37 GG. ab. Da der Leiter der Gemeindewahlbehörde gleichzeitig 
Gemeindevertreter ist, legt dieser das vorgenannte Gelöbnis vor den übrigen 
Gemeindevertretern ab. 
 

2. Gemäß § 55 GG. wird die Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes der Gemeinde 
Bürserberg mit 3 festgesetzt. 
(EINSTIMMIG) 
 

3. Anschließend wird die schriftliche Wahl des Bürgermeisters gem. § 61 GG. vorgenommen. 
 
Wahl des Bürgermeisters: 1. Wahlgang 
Von den 12 abgegebenen Stimmen entfallen; 
11 Stimmen für Plaickner Fridolin; 
  1 Stimmzettel – leer – ungültig; 
 
Herr Plaickner Fridolin , Jg. 1964, Bürgermeister/Gastwirt, Matin 52, 6707 Bürserberg, ist 
somit als Bürgermeister  der Gemeinde Bürserberg gewählt. 

 
4. Sodann wird die schriftliche Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes gem. § 56 Abs. 3 

GG. durchgeführt. 
Da die Gemeindevertretung, ohne das Wahlvorschläge von Parteien vorgelegen sind, 
gewählt wurde, sind die Mitglieder des Gemeindevorstandes in je einem gesonderten 
Wahlakt in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen über die Wahl des Bürgermeisters 
zu wählen. 
 
Wahl des 1. Gemeindevorstandsmitgliedes : 1. Wahlgang 
Von den 12 abgegebenen Stimmen entfallen; 
11 Stimmen für Bgm. Fridolin Plaickner  
  1 Stimmzettel – leer – ungültig; 
 
Herr Bgm. Plaickner Fridolin , Jg..1964, Bürgermeister/Gastwirt, Matin 52, 6707 
Bürserberg, ist somit als 1. Gemeindevorstandsmitglied (Gemeinderat)  der Gemeinde 
Bürserberg gewählt. 
 
 
 



Wahl des 2. Gemeindevorstandsmitgliedes : 1. Wahlgang 
Von den 12 abgegebenen Stimmen entfallen; 
11 Stimmen für Wehinger Ernst  
  1 Stimmzettel – leer – ungültig; 
 
Herr Wehinger Ernst , Jg. 1959, Vzbgm./ÖBB-Beamter, Ausserberg 72, 6707 Bürserberg, ist 
somit als 2. Gemeindevorstandsmitglied (Gemeinderat)  der Gemeinde Bürserberg 
gewählt. 
 
Wahl des 3. Gemeindevorstandsmitgliedes : 1. Wahlgang 
Von den 12 abgegebenen Stimmen entfallen; 
11 Stimmen für Maurer Ulfried  
  1 Stimmzettel – leer – ungültig; 
 
Herr Maurer Ulfried , Jg. 1962, Hotelier, Tschengla 24, 6707 Bürserberg, ist somit als 3. 
Gemeindevorstandsmitglied (Gemeinderat)  der Gemeinde Bürserberg gewählt. 
 

 
5. Abschließend wird die schriftliche Wahl eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes als 

Stellvertreter des Bürgermeisters mit der Bezeichnung „Vizebürgermeister“  gemäß § 62 
GG. vorgenommen. 

 
Wahl des Vizebürgermeisters : 1. Wahlgang 
Von den 12 abgegebenen Stimmen entfallen; 
11 Stimmen für Wehinger Ernst  
  1 Stimmzettel – leer – ungültig; 
 
Herr Wehinger Ernst , Jg. 1959, Vzbgm./ÖBB-Beamter, Ausserberg 72, 6707 Bürserberg, ist 
somit als Vizebürgermeister  der Gemeinde Bürserberg gewählt. 
 

6. Allfälliges: 
a) Bgm. Fridolin Plaickner berichtet, dass die Gemeindevertretung bereits am 30.03.15 bei 

einer Vorbesprechung über die Zusammensetzung der Organe und Besetzung der 
Ausschüsse beraten hat. Auch wurde dabei zum Ausdruck gebracht, dass er als 
Bürgermeister nur zur Verfügung steht wenn man gemeinsam an einem Strang zieht um 
Bürserberg auch in den kommenden 5 Jahren, wie bereits in den letzten 10 Jahren, 
weiter zu bringen um wichtige Projekte für die Gemeinde zu verwirklichen. Bgm. Fridolin 
Plaickner freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeite und gratuliert noch dem neu 
gewählten Vzbgm. Ernst Wehinger und GR. Maurer Ulfried zur Wahl und hofft auch auf 
dessen Unterstützung wie in den vergangenen Jahren. Abschließend entschuldigt sich 
Bgm. Fridolin Plaickner noch bei den Anwesenden Zuhörern für die mangelnden 
Sitzplätze. (26 Zuhörer) 

b) Vzbgm. Ernst Wehinger bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei der Wahl in die Gemeindevertretung und zur Wahl des Vizebürgermeisters 
und hofft ebenso auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit in den nächsten 
Jahren.  

 
 
 
Der Schriftführer      Der Bürgermeister 
Gde. Sekr. Wolfgang Tomaselli    Fridolin Plaickner 
 

 
 

 
 


